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Berlin (03.07.2020) – Fast drei von vier Deutschen (72 Pro-
zent) sind der elektronischen Patientenakte (ePA) gegenüber 
positiv eingestellt, weil mit ihr die Möglichkeit besteht, dass 
alle medizinisch behandelnden Akteure auf demselben Kennt-
nisstand sind. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Be-
völkerungsbefragung im Rahmen des Gesundheitsmonitors 
des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH), die 
vom Marktforschungsinstitut Nielsen im Frühjahr 2020 unter 
1.000 Personen durchgeführt wurde. Eine ähnlich große 
Mehrheit der Befragten (71 Prozent) würden ihre Daten au-
ßerdem für Forschungszwecke zur Verfügung stellen, 15 Pro-
zent würden dies sogar mit personenbezogenen Daten tun. 
 
Die Einführung einer ePA, auf der wichtige gesundheitliche 
Daten des Patienten gespeichert werden können, ist im Ent-
wurf des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) enthalten. 
Der Bundestag behandelt das PDSG heute in zweiter und drit-
ter Lesung. Fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) sind 
laut Befragung des Gesundheitsmonitors der Meinung, dass 
nach Möglichkeit alle behandelnden Ärzte Zugriff auf die Pati-
entendaten der ePA haben sollten. Danach gefragt, ob sie den 
digitalen Zugriff eingrenzen würden, sagen hingegen 53 Pro-
zent, dass sie ihn auf bestimmte Ärzte oder Befunde be-
schränken möchten, wie es auch im Gesetz als Option für Pa-
tienten vorgesehen ist. Negativ sehen 27 Prozent der Befrag-
ten die digitale Sammlung ihrer Gesundheitsinformationen, da 
sie das Missbrauchspotenzial für zu hoch halten. 
 
„Es stimmt uns zuversichtlich, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung der Speicherung ihrer Gesundheitsdaten und der Nut-
zung für Forschungszwecke positiv gegenübersteht“, sagt 
BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Cranz. „Wir verste-
hen jedoch auch die Sorgen der Menschen bezüglich der 
Speicherung und Weitergabe solch sensibler Informationen. 
Doch können Gesundheitsdaten insbesondere der Forschung 
und Entwicklung neuer Arzneimittel und Medizinprodukte ei-
nen großen Nutzen bringen.“  
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 Ab 2021 können alle gesetzlich Versicherten von ihrer Kran-
kenkasse eine elektronische Patientenakte erhalten. In die-
ser können unter anderem Diagnosen, Therapiemaßnah-
men, bisher erhaltene Impfungen, Medikationspläne und 
Arztbriefe hinterlegt werden – wenn Patienten es wünschen. 
Doppeluntersuchungen sollen so etwa vermieden werden.  
 
Der BAH begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf für ein Pati-
entendaten-Schutz-Gesetz erstmalig die Möglichkeit einer 
freiwilligen Datenspende über die elektronische Patienten-
akte geschaffen wird. „Das Potenzial wird allerdings nicht voll 
ausgeschöpft: Für Arzneimittel-Hersteller ist nach wie vor 
kein Antragsrecht vorgesehen, um Zugriff auf die freiwillig 
gespendeten Daten zu bekommen. Arzneimittel-Hersteller 
gehören zu den stärksten Forschungsakteuren und sollten 
daher auch ein Antragsrecht erhalten“, so Cranz. 
 
Dass im PDSG nun auch eine elektronische Form des Grü-
nen Rezeptes verankert ist, ist für den BAH ebenfalls eine 
gute Nachricht und zudem eine Bestätigung seiner Arbeit. 
„Auch im Zeitalter des elektronischen Rezeptes ist eine 
ganzheitliche Arzneimittelversorgung mit rezeptpflichtigen 
und rezeptfreien Arzneimitteln unverzichtbar“, sagt Cranz. 
Laut dem Marktanalyse-Unternehmen IQVIATM haben Ärzte 
im Jahr 2019 mehr als 45 Millionen Verordnungen rezept-
freier Arzneimittel auf Grünen Rezepten ausgestellt. 
 
 
 
 
 
 

________________ 
Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitglie-
derstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er 
vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutsch-
land ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH 
organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittel-
versorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der 
in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflich-
tigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für 
die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt es 
mehr Informationen zum BAH. 
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